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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident 

Dr. Schick und die Hofrätinnen Dr. Pollak, Mag. Hainz-Sator und 

MMag. Ginthör sowie den Hofrat Dr. Faber als Richter, unter Mitwirkung der 

Schriftführerin Mag. Vitecek, über die Revision des F W in P, vertreten durch 

Dr. Manfred Schiffner, Rechtsanwalt in 8054 Seiersberg-Pirka, 

Haushamer Straße 2/4. OG, gegen das Erkenntnis des 

Landesverwaltungsgerichts Steiermark vom 16. März 2021, 

Zl. LVwG 30.30-244/2020-7, betreffend Übertretung des 

Psychotherapiegesetzes (belangte Behörde vor dem Verwaltungsgericht: 

Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag), zu Recht erkannt: 

Das angefochtene Erkenntnis wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes 

aufgehoben. 

Der Bund hat dem Revisionswerber Aufwendungen in der Höhe von € 1.346,40 

binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen. 

Entscheidungsgründe: 

1 1.1. Mit Straferkenntnis der belangten Behörde vom 4. Dezember 2019 wurde 

der Revisionswerber schuldig erkannt, er habe im Zeitraum vom 

21. November 2018 bis zum 31. Jänner 2019 im Internet auf seiner - im Spruch 

des Straferkenntnisses mit ihrem Text wiedergegebenen - Homepage 

„Bezeichnungen angegeben bzw. geführt“ und durch diese, insbesondere durch 

die Behauptung, er sei „der beste Blitzhypnotiseur der Welt (Vera, 2004)“ 

bzw. „Weltrekordhalter in ‚Blitz-Hypnose‘-Bühnenshow-Hypnose“, und 

dadurch, dass er in diesem Zusammenhang gleichzeitig Behandlungen nach der 

„W[...]-Methode“ anbiete, bei der es sich um eine von ihm patentierte Methode 

der Mental-Suggestion bzw. Tiefensuggestion handle, durch welche er bei im 

Einzelnen angeführten körperlichen und seelischen Erkrankungen helfen 

könne, die Berechtigung zur selbständigen Ausübung der Psychotherapie 

vorgetäuscht. Dadurch habe der Revisionswerber gegen § 13 Abs. 3 iVm. 

Abs. 1 und 2 Psychotherapiegesetz, BGBl. Nr. 361/1990 (im Folgenden: 

PsychotherapieG), verstoßen, weswegen über ihn gemäß § 23 PsychotherapieG 
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eine Geldstrafe in der Höhe von € 1.500,-- (Ersatzfreiheitsstrafe fünf Tage und 

20 Stunden) verhängt und ihm ein Beitrag zu den Verfahrenskosten 

vorgeschrieben wurde. 

2 1.2. Mit dem angefochtenen Erkenntnis wies das Landesverwaltungsgericht 

Steiermark nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung die dagegen 

erhobene Beschwerde des Revisionswerbers als unbegründet ab, erlegte ihm 

einen Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens auf und sprach aus, 

dass die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig sei. 

3 Das Verwaltungsgericht stellte fest, der Revisionswerber habe keine 

Ausbildung als Psychotherapeut und sei nicht in die Liste der 

Psychotherapeuten eingetragen. Er führe auf seiner Homepage nicht die 

Berufsbezeichnung „Psychotherapeut“. Der Revisionswerber sei auch kein 

Angehöriger eines gesetzlich geregelten Gesundheitsberufes und besitze weder 

eine Berufsberechtigung als Arzt, noch sei er in die Ärzteliste eingetragen. Er 

sei auch nicht Inhaber des freien Gewerbes „Hilfestellung zur Erreichung einer 

körperlichen bzw. energetischen Ausgewogenheit“. Weiters gab das 

Verwaltungsgericht als Feststellungen einen Abdruck der gegenständlichen 

Homepage des Revisionswerbers wieder. 

4 Begründend führte das Verwaltungsgericht aus, der Revisionswerber werbe auf 

seiner Homepage unter anderem damit, er sei auf Grund einer besonderen 

Begabung und mentaler Fähigkeiten in der Lage, jedem Menschen zu helfen. 

Die „W[...]-Methode“ habe oft geholfen, wenn die Schulmedizin, 

Psychotherapie und Hypnose nicht hätten helfen können. Er sei immer bemüht, 

dass seine Mental-Suggestion nicht mit Hypnose verwechselt werde. Der 

Mental-Suggesteur setze absolut keine Hypnose ein und „es“ sei auch keine 

Hypnose im weitesten Sinn. Seine Mental-Suggestion sei viel wirksamer als 

Hypnose. Der Revisionswerber werbe durch die Formulierungen „Weltrekord 

in Blitz-Hypnose“, „der beste Blitzhypnotiseur der Welt“, „Tiefensuggestion“, 

„Mental-Suggesteur“ uä. sowie damit, dass seine Methode bei näher genannten 

Beschwerden angewendet werden könne. 
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5 Es sei strikt zwischen der „therapeutischen Hypnose“, also der Hypnose zu 

therapeutischen Zwecken, und der nicht therapeutischen Hypnose, wie der 

„Showhypnose“, welche durch Anwendung der erlernten Technik der Hypnose 

zum scheinbaren Willensverlust der hypnotisierten Person führe, zu 

unterscheiden. Die therapeutische Hypnose werde in die 

Hypnosepsychotherapie, die Hypnosetherapie und die Hypnose unterteilt. Die 

Hypnosepsychotherapie sei ein tiefenpsychologisches Psychotherapieverfahren. 

Dabei handle es sich um eine in Österreich wissenschaftlich anerkannte 

psychotherapeutische Methode (wird im angefochtenen Erkenntnis unter 

Verweis auf eine Information des Gesundheitsministeriums zum 

Themenbereich „Formen der therapeutischen Hypnose“ näher ausgeführt). 

6 Während die Hypnosetherapie und die Hypnose Weiterbildungen für 

bestimmte Gesundheitsberufe seien, sei die Hypnosepsychotherapie den 

Psychotherapeuten vorbehalten. Der Revisionswerber biete durch die auf seiner 

Homepage „angeführten Formulierungen“ Behandlungen an, welche gemäß § 1 

Abs. 1 PsychotherapieG den Psychotherapeuten vorbehalten seien. 

7 Als „Psychotherapeut“ dürfe sich nur bezeichnen, wer in die 

Psychotherapeutenliste eingetragen sei. Jede Bezeichnung, welche geeignet sei, 

die Berechtigung zur selbständigen Ausübung der Psychotherapie 

vorzutäuschen, sei gemäß § 13 Abs. 3 PsychotherapieG untersagt. Dies gelte 

für alle Bezeichnungen, die zur Verwechslung mit der Berufsbezeichnung als 

„Psychotherapeut“ geeignet seien, was dem Interesse der Patienten diene. 

8 Bezeichnungen wie „Blitz-Hypnotiseur“, „Mental-Suggesteur“, 

„Tiefensuggestion“ oder „Mental-Suggestion“ seien geeignet, die Berechtigung 

zur Ausübung der Psychotherapie vorzutäuschen, und mit der 

Berufsbezeichnung „Psychotherapeut“ verwechslungsfähig. Die Verwendung 

der genannten Begriffe lasse „im sachlichen Kontext“ darauf schließen, dass 

„irgendeine Form von Behandlung von einer nicht ärztlich, klinisch, 

psychologisch oder psychotherapeutisch ausgebildeten Person angeboten 

wird“, was gemäß § 13 PsychotherapieG unzulässig sei. Daran ändere auch 

nichts, dass der Revisionswerber auf seiner Homepage darauf hinweise, keine 

Hypnose einzusetzen, und dass bei körperlichen und psychischen Beschwerden 
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eine vorherige ärztliche oder psychologische Abklärung erforderlich sei. Der 

Revisionswerber gebe nämlich gleichzeitig an, dass seine Methode bei näher 

genannten Beschwerden erfolgreich angewendet werde. 

9 Es sei nicht davon auszugehen, dass Personen, welche in belasteten 

Lebenssituationen im Internet Hilfe suchten und nicht über vertiefte Kenntnisse 

verschiedener psychotherapeutischer Methoden verfügten, erkennen könnten, 

dass die auf der Homepage des Revisionswerbers angebotenen 

Behandlungsformen keine Psychotherapie seien und dass der Revisionswerber 

nicht zur selbständigen Ausübung der Psychotherapie berechtigt sei. 

10 1.3. Gegen dieses Erkenntnis richtet sich die vorliegende (außerordentliche) 

Revision. Der Verwaltungsgerichtshof hat das Vorverfahren durchgeführt, in 

welchem die belangte Behörde eine Revisionsbeantwortung erstattete. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in einem gemäß § 12 Abs. 2 VwGG gebildeten 

Senat erwogen: 

11 2. Die im Revisionsfall maßgeblichen Bestimmungen des 

Psychotherapiegesetzes, BGBl. Nr. 361/1990 in der Fassung 

BGBl. I Nr. 59/2018, lauten (auszugsweise): 

„Berufsumschreibung 

§ 1. (1) Die Ausübung der Psychotherapie im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 

die nach einer allgemeinen und besonderen Ausbildung erlernte, umfassende, 

bewußte und geplante Behandlung von psychosozial oder auch 

psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen und Leidenszuständen mit 

wissenschaftlich-psychotherapeutischen Methoden in einer Interaktion 

zwischen einem oder mehreren Behandelten und einem oder mehreren 

Psychotherapeuten mit dem Ziel, bestehende Symptome zu mildern oder zu 

beseitigen, gestörte Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern und die 

Reifung, Entwicklung und Gesundheit des Behandelten zu fördern. 

(2) Die selbständige Ausübung der Psychotherapie besteht in der 

eigenverantwortlichen Ausführung der im Abs. 1 umschriebenen Tätigkeiten, 

unabhängig davon, ob diese Tätigkeiten freiberuflich oder im Rahmen eines 

Arbeitsverhältnisses ausgeübt werden. 

... 
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Ausbildung zum Psychotherapeuten 

§ 2. Die selbständige Ausübung der Psychotherapie setzt die Absolvierung 

einer allgemeinen und einer besonderen Ausbildung voraus. Sowohl der 

allgemeine Teil (psychotherapeutisches Propädeutikum) als auch der besondere 

Teil (psychotherapeutisches Fachspezifikum) wird durch eine theoretische und 

praktische Ausbildung vermittelt. 

... 

Berufsbezeichnung 

§ 13. (1) Wer zur selbständigen Ausübung der Psychotherapie berechtigt ist, 

hat im Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufes die 

Berufsbezeichnung „Psychotherapeut“ oder „Psychotherapeutin“ zu führen und 

kann als Zusatzbezeichnung einen Hinweis auf die jeweilige 

methodenspezifische Ausrichtung jener psychotherapeutischen 

Ausbildungseinrichtung, bei der die Psychotherapieausbildung absolviert 

worden ist, anfügen. Sofern mehrere Psychotherapieausbildungen absolviert 

worden sind, können entsprechende Hinweise als Zusatzbezeichnungen 

angefügt werden. 

(2) Die Führung der Berufsbezeichnung „Psychotherapeut“ oder 

„Psychotherapeutin“ samt Zusatzbezeichnung ist im Zusammenhang mit der 

Ausübung ihres Berufes den im Abs. 1 genannten Personen vorbehalten. 

(3) Jede Bezeichnung, die geeignet ist, die Berechtigung zur selbständigen 

Ausübung der Psychotherapie vorzutäuschen, ist untersagt. 

... 

Strafbestimmungen 

§ 23. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 

Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine 

Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 3 600 Euro zu bestrafen, 

wer die in diesem Bundesgesetz geschützte Berufsbezeichnung entgegen den 

Bestimmungen des § 13 unbefugt führt, den Bestimmungen des § 13 Abs. 3, 

des § 14, des § 16, des § 16a, des § 17 Abs. 2 oder des § 18 Abs. 1 

zuwiderhandelt oder die Verschwiegenheitspflicht des § 15 verletzt. 

...“ 

12 3. Die Revision ist zulässig, weil sie zutreffend vorbringt, es fehle 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Täuschungseignung nach 

§ 13 Abs. 3 PsychotherapieG. 
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13 4. Die Revision ist auch begründet: 

14 4.1. Im Revisionsfall geht es nicht um die Frage, ob der Revisionswerber 

Tätigkeiten ausgeübt hat, die gemäß § 1 Abs. 1 PsychotherapieG zur Ausübung 

der Psychotherapie zählen, sondern ausschließlich darum, ob ihm zu Recht der 

Gebrauch einer Bezeichnung zur Last gelegt wurde, welche gemäß § 13 

Abs. 3 leg. cit. untersagt ist. Untersagt ist nach dieser Bestimmung eine 

Bezeichnung nur dann, wenn sie geeignet ist, die Berechtigung zur 

selbständigen Ausübung der Psychotherapie vorzutäuschen. 

15 4.2.1. Die Revision verweist zutreffend auf das hg. Erkenntnis vom 

21. November 2013, 2012/11/0095 (= Slg. 18.742 A), zur im Wesentlichen 

gleichlautenden Bestimmung des § 43 Abs. 3 ÄrzteG 1998, in welchem der 

Verwaltungsgerichtshof (dort zur Verwendung der Bezeichnung „zertifizierter 

Aurachirurgie-Trainer“) Folgendes ausgeführt hat: 

„2.2.1. Zunächst ist hervorzuheben, dass es gemäß § 43 Abs. 3 ÄrzteG 1998 

nicht darauf ankommt, ob die fragliche Bezeichnung ... schon ‚bei flüchtiger 

Betrachtung und ohne nähere Überlegung‘ den Eindruck herbeizuführen 

geeignet ist, die Berechtigung zur ärztlichen Berufsausübung vorzutäuschen, 

wie das die belangte Behörde vermeint, sondern darauf, ob die fragliche 

Bezeichnung in ihrer Gesamtheit bei verständiger Würdigung objektiv geeignet 

ist, die Täuschung herbeizuführen. Der Umstand allein, dass in der fraglichen 

Bezeichnung, wie im Beschwerdefall, der Wortteil ‚Chirurgie‘ bzw. ‚Chirurg‘, 

jeweils in Verbindung mit dem Wortteil ‚Aura‘ vorkommt, reicht für eine 

Tatbildmäßigkeit jedenfalls nicht aus.“ 

16 Entsprechendes gilt für die im Revisionsfall maßgebliche Bestimmung des § 13 

Abs. 3 PsychotherapieG, die in Zusammenhang mit dem Schutz der 

Berufsbezeichnung steht. Untersagt ist der Gebrauch von Bezeichnungen, die 

in ihrer Gesamtheit bei verständiger Würdigung objektiv geeignet sind, die 

Berechtigung zur selbständigen Ausübung der Psychotherapie iSd. §§ 1 

und 2 PsychotherapieG vorzutäuschen. 

17 4.2.2. Im Revisionsfall ist zunächst festzuhalten, dass die Bezeichnungen 

„Blitz-Hypnotiseur“, „Mental-Suggesteur“, „Tiefensuggestion“ und 

„Mental-Suggestion“, deren Verwendung dem Revisionswerber angelastet 

wurden, für sich genommen eine vom Verwaltungsgericht angenommene 
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irreführende Verwechslungsfähigkeit mit der Berufsbezeichnung 

„Psychotherapeut“ nicht aufweisen. Sofern diese Bezeichnungen überhaupt ein 

festes Begriffsbild haben, können sie bei verständiger Würdigung nicht als 

berufliche Bezeichnung für Tätigkeiten verstanden werden, welche die 

Absolvierung der psychotherapeutischen Ausbildung voraussetzen. Die 

genannten Bezeichnungen für sich genommen sind somit nicht objektiv 

geeignet, über das Bestehen einer psychotherapeutischen Berufsberechtigung 

zu täuschen. 

18 Zu keinem anderen Ergebnis gelangt man, wenn man die Verwendung dieser 

Bezeichnungen im Gesamtkontext der Homepage des Revisionswerbers 

betrachtet. Dass diese Bezeichnungen darauf schließen lassen, dass „irgendeine 

Form der Behandlung“ angeboten werde, und der Revisionswerber auf seiner 

Homepage angibt, dass die von ihm ausgeführte Methode („W[...]-Methode“) 

bei verschiedenen Beschwerden „erfolgreich angewandt wurde“, ist entgegen 

der Auffassung des Verwaltungsgerichts bei verständiger Würdigung nicht 

geeignet vorzutäuschen, der Revisionswerber sei zur selbständigen Ausübung 

des psychotherapeutischen Gesundheitsberufes iSd. Psychotherapiegesetzes 

berechtigt. Dazu trägt auch bei, dass der Revisionswerber auf seiner Homepage 

darauf hinweist, die W[...]-Methode habe oft geholfen, „wenn Schulmedizin, 

Psychotherapie und Hypnose“ nicht hätten helfen können, womit er seine 

„Methode“ jenseits der Psychotherapie positioniert. 

19 Anders als es das Verwaltungsgericht meint, lässt auch der - textlich (durch die 

in Fettdruck gehaltene Wendung „Wichtig vor dem Termin“) 

hervorgehobene - Hinweis, dass bei körperlichen und psychischen 

Beschwerden eine vorherige „ärztliche oder psychologische Abklärung“ 

notwendig sei, bei objektiver Betrachtung erkennen, dass der 

Revisionswerber - wenngleich nur auf die Notwendigkeit einer 

psychologischen und nicht auch einer psychotherapeutischen Abklärung 

hinweisend - mit der von ihm angebotenen „W[...]-Methode“ gerade nicht für 

sich in Anspruch nimmt, psychisch bedingte Verhaltensstörungen und 

Leidenszustände selbständig, dh. eigenverantwortlich (vgl. § 1 

Abs. 2 PsychotherapieG) mit wissenschaftlich-psychotherapeutischen 
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Methoden zu behandeln. Die Anwendung Letzterer ist aber für die Ausübung 

der Psychotherapie nach § 1 Abs. 1 leg. cit. konstitutiv. 

20 Es spielt somit keine Rolle mehr, ob bzw. welche Formen der „Hypnose“ von 

der psychotherapeutischen Berufsberechtigung umfasst sind, zumal der 

Revisionswerber nach den Feststellungen des Verwaltungsgerichts auf der 

gegenständlichen Homepage mehrfach und allgemein erkennbar darauf 

hinweist, dass es sich bei der von ihm angewendeten „Methode“ nicht um 

Hypnose handle. 

21 4.3. Insgesamt erweist sich daher die rechtliche Beurteilung im angefochtenen 

Erkenntnis, der Revisionswerber habe Bezeichnungen verwendet, welche 

geeignet seien, die Berechtigung zur selbständigen Ausübung der 

Psychotherapie vorzutäuschen, als rechtswidrig. 

22 4.4. Das angefochtene Erkenntnis war aus diesen Gründen wegen 

Rechtswidrigkeit seines Inhaltes gemäß § 42 Abs. 2 Z 1 VwGG aufzuheben. 

23 5. Die Entscheidung über den Aufwandersatz gründet sich auf die 

§§ 47 ff VwGG in Verbindung mit der 

VwGH-Aufwandersatzverordnung 2014. 

W i e n ,  am 9. November 2022 

 


